
 

 

 

 

 Satzung  

- in der Fassung vom 5. November 2010 -  

- alle vorherigen Fassungen der Satzung verlieren hiermit ihre Gültigkeit –  

Voranmerkung  
Der Tauschkreis "Tauschen in Schwerin" - im folgenden "Verein" oder "Tauschkreis" genannt - ist 

ein nichteingetragener Verein.  

Ziel  
Ziel des Vereins ist ein Tauschen von Leistungen und Gegenständen zwischen den Mitgliedern zur 

Förderung der Nachbarschaftshilfe und der sozialen Ökonomie sowie die Einführung einer 

Regionalwährung.  

Teilnahme  
Nach Anerkennung der Satzung durch Unterschrift in der Beitrittserklärung bekommt ein Mitglied 

eine Mitgliedsnummer - die gleichzeitig Nummer des Tauschkontos ist - sowie Buchungsformulare 

für Tauschaktionen. In der Regel monatlich stehen ihm eine Marktzeitung mit Vereinsnachrichten 

sowie aktuellem Marktteil (Angebote/Nachfragen) und eine aktuelle Mitgliederliste zur Verfügung.  

Umgang miteinander  
Der Umgang der Mitglieder miteinander ist geprägt durch gegenseitige Achtung, Offenheit und 

Diskretion.  

Beiträge der Mitglieder  
Der Jahresbeitrag zur Deckung von Sachunkosten beträgt 5 € (Anhang 1).  

Darüber hinaus erklären sich die Mitglieder bereit, jährlich bis 5 Stunden im Rahmen der 

Vereinsarbeit mitzuarbeiten (Anhang 2).  

Mit Ehren- und Gastmitgliedern werden gesonderte Regelungen getroffen (Anhang 3).  

Verrechnungseinheit  
Die Verrechungseinheit im Verein nennt sich Talent. Dieser Begriff stammt aus der griechischen 

Antike und wurde dort als Währungseinheit für menschliche Fähigkeiten und Begabungen genutzt.  

Im Tauschkreis gilt "Lebenszeit gleich Lebenszeit" und das unabhängig von der Art der Leistung. 

Aufgrund dieser Gleichwertigkeit wird je Stunde geleisteter bzw. empfangener Arbeitsleistung 20 

Talente berechnet.  

Davon abweichende Vereinbarungen bleiben den Tauschpartnern überlassen (Anhang 4).  

Mit Leistungen verbundene Sach-Unkosten (z.B. für Material, Fahrkosten ...) können zwischen 

Tauschpartnern in Euro ausgeglichen werden.  



Tauschkonten  
Um Tauschleistungen in Anspruch nehmen zu können ohne bereits Leistungen erbracht zu haben, 

kann der Tauschende auf seinem Konto ins Minus gehen.  

Ein entsprechender "Überziehungskredit" ist grundsätzlich auf 300 Talente begrenzt.  

Weitergehende Regelungen sind nach Zustimmung durch das Leitungsteam möglich.  

Tauschvorgang  
Als einfachste Variante können die am jeweiligen Jahresanfang ausgegebenen Talentescheine für den 

Tauschvorgang genutzt werden.  

 

Es ist ebenso möglich, einen Tauschscheck auszufüllen und ihn zu unterzeichnen. Nach dem 

Tauschvorgang übergibt er diesen den Leistungserbringer, der ihn ebenfalls unterzeichnet und 

einreicht.  

Die vereinbarten Talente werden dann auf den beiden Konten belastet bzw. gutgeschrieben.  

Zwischen den Tauschpartnern vereinbarte Euro-Beträge für z.B. Fahrkosten, Material, 

Maschinennutzung .... sind Privatsache und werden nicht über das Tauschkonto verbucht (siehe auch 

Anhang 5).  

Marktzeitung  
Die Angebote und Gesuche werden in der Marktzeitung unter Angabe der jew. Mitgliedsnummer 

veröffentlicht und bis auf Widerruf / Austritt der jew. Anbietenden und Suchenden geführt.  

Die Markzeitung ist nach Rubriken gegliedert und enthält einen redaktionellen Teil mit allgemeinen 

Tauschkreisthemen sowie Vereinsneuigkeiten und Termine.  

Die Marktzeitung wird auf unserer Homepage veröffentlicht und allen Mitgliedern mit E-Mail 

elektronisch zugesandt.  

Mitglieder ohne E-Mail-Möglichkeit können die Marktzeitung in Druckform z.B. über Postversand 

anfordern (Anhang 6).  

Monatstreffen  
Einmal im Monat treffen sich alle Interessierten zum Kennenlernen und persönlichen Austausch 

(Anlage 7). Es können Dinge zum Direkttausch mitgebracht werden  

Datenschutz  
Die Mitglieder erklären sich einverstanden, dass Name, Anschrift, Telefonnummer,  

E-Mail-Adressen sowie Mitgliederlisten ausschließlich Mitgliedern bekannt gegeben werden - eine 

Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet.  

In der Marktzeitung und in der Internetdarstellung werden daher ausschließlich Mitglieds-nummern 

veröffentlicht.  

Jedes Mitglied ist berechtigt, in die Kontostände der anderen Mitglieder Einsicht zu nehmen -  

eine Weitergabe von Kontoständen an Dritte ist nicht gestattet.  

Insbes. dürfen Mitgliederdaten nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden.  

Haftung  
Die auf den Konten verbuchten Werte stellen moralische Guthaben und Verpflichtungen dar. Sie sind 

ein Versprechen auf Gegenleistung und können nicht in Landes- oder einer sonstigen Währung 

eingefordert werden. Der Verein übernimmt keine Garantie oder Zusicherung für den Wert, Zustand 

oder die Qualität der Dienstleistungen und Waren, die getauscht werden.  

Die Regelung der steuerlichen und sozialversicherungsrechtlichen Verhältnisse ist Sache der 

Tauschenden. Der Verein übernimmt keine Haftung dafür, wie und ob die Tauschenden 



steuerpflichtige Vorgänge wie „geldwerte Leistungen“ gegenüber dem Finanzamt oder anderen 

öffentlichen Stellen ausweisen. Der Verein haftet weder für Steuerforderungen an die Teilnehmenden 

noch für deren Forderungen aus ungedeckten Schadensfällen.  

 

Die Tauschenden müssen selbst auf die Einhaltung von standes-, marken-, namens- oder sonstigen 

berufsrechtlichen Bestimmungen achten (z.B. „Hilfe bei Schreinerarbeiten“ statt „Schreinerarbeiten“, 

„Hilfe bei Steuererklärung“ statt „Steuerberatung“).  

Austausch im Verein ist Nachbarschaftshilfe. Diese kann nicht nur von angrenzenden Bewohnern 

geleistet werden, sondern sich auch an sozialer Nachbarschaft orientieren. Wie bei 

Nachbarschaftshilfe üblich, gibt es daher keine Gewährleistungsansprüche. Die 

Unfallversicherungsbestimmungen werden wie sonst auch bei Nachbarschaftshilfe üblich 

angewendet  

Der Verein behält sich vor, Angebote und Nachfragen auszuschließen, die sittenwidrig oder in 

anderer Weise unzumutbar sind.  

 

Austritt / Ausschluss  

Austritt:  

Wenn ein Mitglied austreten will und zum Zeitpunkt der gewünschten Beendigung der 

Mitgliedschaft noch ein Guthaben auf seinem Tauschkonto hat, wird das Guthaben gestrichen - das 

Konto wird "auf  null gesetzt".  

Wenn ein Mitglied seine Mitgliedschaft beenden will und sein Tauschkonto zum Zeitpunkt der 

gewünschten Beendigung Schulden aufweist, kann seinem Austrittsgesuch nur zugestimmt werden, 

wenn seine Schulden beglichen sind (Anhang 8).  

 

Ausschluss:  

Ein Ausschluss von Mitgliedern ist insbes. bei wiederholter Verletzung der Satzung sowie bei einer 

Verletzung des Ansehens des Vereins in der Öffentlichkeit durch Mehrheitsbeschluss im 

Leitungsteam möglich.  

 

Leitungsteam  
Das Leitungsteam ist die Leitung des Vereins. Ihm gehören Mitglieder an, die aktiv den Verein 

mitgestalten wollen. Das Team wird in der Regel Anfang eines Kalenderjahres für die Dauer eines 

Jahres aus der Mitgliedschaft gestellt. Die Mitglieder werden bis spätestens 6 Wochen vor einer 

Versammlung zur Aufgabenverteilung/Benennung des Leitungsteams benachrichtigt.  

 

Auflösung  
Der Verein ist ohne Befristung geplant. Sollte er aber dennoch über einstimmigen Beschluss des 

Leitungsteams aufgelöst werden, werden alle Konten auf Null gesetzt (aufgelöst) oder auf Verlangen 

betroffener Mitglieder in einen neu zu gründenden Verein überführt.  

Vorhandene Guthaben in Euro (Jahresbeiträge, Spenden ...) werden gemeinnützig vermacht.  

 

  



Anhänge  

Beiträge der Mitglieder:  

 

Anhang 1:  

Der Jahresbeitrag ist spätestens zum 2. Monatstreffen eines Jahres in Geld oder Briefmarken 

persönlich, durch Boten oder über das Postfach des Vereins zu entrichten.  

Mitglieder, die ihre Jahrsbeiträge nicht entrichtet haben, sind von Leistungen des Vereins, soweit sie 

mit Kosten verbunden sind, ausgeschlossen.  

 

Anhang 2:  

Von jedem Vereinsmitglied wird erwartet, dass es bereit ist, bis zu 5 Stunden jährlich für 

Vereinsarbeit aufzubringen. Bei Bedarf wird das Leitungsteam diese Leistung von Mitgliedern 

einfordern.  

Um die Eigeninitiative jedes Einzelnen in Zukunft mehr zu fördern, werden von jedem Mitglied 40 

Talente am Jahresanfang einbehalten und auf ein neu zu schaffendes internes „Vereinskonto“ 

eingezahlt. Sobald die Leistung (mindestens 2 Stunden) durch das Mitglied erbracht wurde, erfolgt 

eine Rückübertragung auf das eigene Konto. 

Diejenigen Mitglieder, die nach Abstimmung für einmalige Aufgaben insgesamt deutlich mehr als 5 

Stunden für den Verein tätig sind, erhalten Talente aus dem internen Konto auf ihr Mitgliedskonto 

gutgeschrieben. Die Obergrenze beträgt dabei 10 Stunden (200 Talente).       

 

Anhang 3:  

Für Ehren-, Gast- und Mitglieder auf Zeit entfällt die Pflicht zur Entrichtung von Jahresbeiträgen (5 € 

/ 5 Stunden Vereinsarbeit) und der Anspruch auf Leistungen seitens des Vereins, die mit Kosten 

verbunden sind.  

Weiterhin dürfen die Tauschkonten von Ehren-, Gast- und Zeitmitgliedern kein "Minus" aufweisen.  

Verrechnungseinheit  
 

Anhang 4:  

Wenn zu einem Tauschvorgang An- und Abfahrten erforderlich sind, zählt die Fahrtzeit zum 

Tauschaufwand.  

1. Beispiel: Fensterreinigen 3 Stunden, An- und Abfahrt je 30 Min. Gutschrift: 4 Stunden. Und dazu 

evtl. noch Fahrtkosten in € (Benzin, Bus - wer mit dem Rad fährt oder auf Schusters Rappen reitet 

hat Pech gehabt).  

Letztlich gilt immer die Verabredung zwischen zwei TauschpartnerInnen.  

2. Beispiel:  

Wenn zu einer Leistung Vor- und Nachbereitungen erforderlich sind, zählen diese ebenso zum 

Tauschvorgang:  

Ich biete Arbeiten mit Ton an und muss den Arbeitsraum vorher herrichten und  

anschließend wieder aufräumen.  

1 Stunde Vorbereitung, 3 Stunden Arbeiten mit Ton, 2 Stunden Kürmel wegräumen, weil sich alle 

nach dem Chaos umgehend verdrückt haben: 6 Stunden Gutschrift auf meinem Konto!  

Aber auch hier gilt letztlich die Verabredung zwischen den TauschpartnerInnen!  

Nicht zu einer anrechenbaren Leistung zählen soziale Dinge im Zusammenhang mit einer Leistung - 

z.B. anschließendes Kaffee-Trinken mit Rumgequake über persönliche Dinge ....  

 



Tauschkonten / Tauschvorgang  
Anhang 5:  

Vom Leitungsteam als Scheine ausgegebene Talentbeträge sind zum Direkttausch bestimmt.  

Marktzeitung  
Anhang 6:  

Wer die Marktzeitung über Postversand zugestellt haben will, muss jährlich bei der Redaktion je 

Ausgabe einen als Großbrief frankierten und rückadressierte DIN 4 Umschlag hinterlegen.  

 

Monatstreffen  
Anhang 7  

Es können eigene Leistungen (Angebote) vorgestellt und Fragen nach Nachbarschaftshilfe (Suche) 

gestellt werden.  

Nach Voranmeldung bei Leitungsteam können Vorträge zu Themen gehalten werden, die für die 

Mitglieder von Interesse sind.  

Es können Dinge zum Direkttausch mitgebracht werden  

 

Austritt  
Anhang 8:  

Einem Mitglied, das mit Schulden auf seinem Tauschkonto austreten will, kann der Austritt nicht 

gewährt werden. Jedoch erlischt mit dem gewünschten Austrittsdatum seine Berechtigung, weiter 

Schulden zu machen. Dies wird auf seinem Tauschkonto vermerkt 


